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Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Kassengeschäfte zwischen der 
Gemeinde Nuthe-Urstromtal und dem Planungsverband  

„Fläming Resort“ 
 

Bekanntmachung des Landrates des Landkreises Teltow-Fläming  
 
 

 
        Öffentlich -  rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Kassengeschäfte  

 
 
 

Präambel 
 

Die Gemeinden Nuthe-Urstromtal und Am Mellensee bilden nach den Bestimmungen des § 205 
Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 16. Januar 1998 (BGBl. I S. 137) in Verbindung mit § 30 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKG) vom 19. 
Dezember 1991 (GVBl. S. 682) in der Neufassung vom 28. Mai 1999 (GVBl. I S. 194) den 
Planungsverband „Fläming Resort”. Der Planungsverband hat im § 11 Abs. 2  der Satzung des 
Planungsverbandes „Fläming Resort“ vom 29.09.2003 festgelegt, dass die Kassengeschäfte 
des Verbandes durch die Gemeindekasse Nuthe-Urstromtal erledigt werden. 
 
Zwischen dem Planungsverband „Fläming Resort“ und der Gemeinde Nuthe-Urstromtal wird 
gemäß § 11 Abs. 2 der Satzung des Planungsverbandes „Fläming Resort“ vom 29.09.2003 in 
Verbindung mit § 23 des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG) vom 28. 
Mai 1999 (GVBl. I. S. 194) folgende öffentlich - rechtliche Vereinbarung getroffen: 
 
 

§ 1 
Aufgaben 

 
(1) Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal verpflichtet sich, durch die Gemeindekasse für den 

Planungsverband „Fläming Resort“ die Kassengeschäfte gemäß der Verordnung über die 
Kassenführung der Gemeinden (GemKVO-Bbg) vom 23. Juli 1992 (GVBl. Bbg. II. S. 315) 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 04. Juli 1995 (GVBl. Bbg. II. S. 499) zu führen. 

 
(2) Zur Erfüllung der Kassengeschäfte für den Planungsverband „Fläming Resort"  ist die 

Dienstanweisung der Gemeinde Nuthe-Urstromtal zur Ausgestaltung der Verordnung über 
die Kassenführung der Gemeinden (Gemeindekassenverordnung GemKVO Bbg) vom 23. 
Juni 1992 (GVBl. Bbg. II. S. 315) mit den Verwaltungsvorschriften zur GemKVO lt. 
Runderlass des Ministeriums des Innern vom 23.06.1992 (ABl. Bbg. 1992 S. 1237) in der 
jeweils gültigen Fassung analog anzuwenden. 
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§ 2 
Kostenausgleich 

 
Die der Gemeinde Nuthe-Urstromtal durch die Erledigung fremder Kassengeschäfte 
entstehenden Kosten trägt die Gemeinde Nuthe-Urstromtal. Der Planungsverband erstattet der 
Gemeinde die entsprechenden Kosten. Die anteiligen Personalkosten werden nach 
Stundensätzen gemäß aktueller Personalkostentabelle der KGSt ermittelt. Die tatsächlich 
angefallenen Kosten  incl. Personalkosten werden jährlich spätestens am 01. Dezember eines 
jeden Kalenderjahres durch Rechnungslegung der Gemeinde Nuthe-Urstromtal vom 
Planungsverband „Fläming Resort" erstattet. 
 
 

§ 3 
Kündigung 

 
Diese öffentlich - rechtliche Vereinbarung kann von den Beteiligten unter Einhaltung einer 
Kündigungsfrist von einem Jahr zum Ende des folgenden Haushaltsjahres gekündigt werden. 
 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

 
Diese Vereinbarung tritt nach Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde gemäß § 24 GKG mit 
dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Ruhlsdorf, 6.1.2004 
Ort, Datum 
 
 
 
Planungsverband „Fläming Resort“  
 
Der Verbandsvorsteher Vorsitzender der  
 Verbandsversammlung 
 
 
 Jansen Siegel  Donath 
(Jansen) (S) (Donath) 
 
 
Gemeinde Nuthe-Urstromtal 
 
Der Bürgermeister  Vorsitzender der 
i.V.   Gemeindevertretung  
 
 
Nestler Siegel Schill 
(Nestler)  (S) (Dr. Schill) 
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Genehmigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 04.02.2004 

 
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Kassengeschäfte zwischen der 
Gemeinde Nuthe-Urstromtal und dem Planungsverband „Fläming Resort“ 

 
B E S C H E I D 

 
gemäß § 24 Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 
Brandenburg (GKG) vom 19.12.1991 (GVBl. I S. 685) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28.05.1999 (GVBl. I S. 194) 
 
Beteiligte: 
 
1. Gemeinde Nuthe-Urstromtal 
 vertreten durch den Bürgermeister 
 
2. Planungsverband „Fläming Resort“ 
 vertreten durch den Verbandsvorsteher 
 
 
Die zwischen der Gemeinde Nuthe-Urstromtal und dem Planungsverband „Fläming 
Resort“ am 06.01.2004 geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung 
der Kassengeschäfte wird genehmigt. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung: 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Widerspruch erhoben 
werden. Der Widerspruch ist beim Landrat des Landkreises Teltow-Fläming als allgemeine 
untere Landesbehörde, Am Nuthefließ 2 in 14943 Luckenwalde schriftlich oder zur Niederschrift 
einzulegen. 
 
 
i.V. Schreiber 
Giesecke 
 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung zur Übertragung der Kassengeschäfte 
zwischen der Gemeinde Nuthe-Urstromtal und dem Planungsverband „Fläming Resort“ sowie 
die Genehmigung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden hiermit gemäß § 24 Abs. 3 
GKG öffentlich bekannt gemacht. 
 
 
Luckenwalde, den 04.02.2004 
 
 
i.V. Schreiber 
Giesecke 
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Bekanntmachung 

des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) 
 

 
Wirtschaftsplan 2004 

des Zweckverbandes Abfallbehandlung Nuthe-Spree (ZAB) 
 

Aufgrund des § 7 Nr. 3 der Eigenbetriebsverordnung (EigV) in Verbindung mit § 95 Abs. 3 der 
Gemeindeordnung (GO) hat die Verbandsversammlung durch Beschluss vom 02.12.2003 und 
mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde vom 10.12.2003 den Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2004 festgestellt. 
 
1.  Es betragen 
 
1.1. im Erfolgsplan 
        die Erträge 560.500 € 
        die Aufwendungen 560.500 € 
        der Jahresgewinn 0 € 
        der Jahresverlust 0 € 
   
1.2. im Vermögensplan  
   
 die Einnahmen 25.443.500 € 

 die Ausgaben 25.443.500 € 
 
2. Es werden festgesetzt 
 
2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 25.430.200 € 
 
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 15.261.000 € 
 
2.3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 0 € 
 
2.4. die Verbandsumlage auf 559.500 € 
        

Nach § 19 Abs. 2 Satz 1 GKG haben die einzelnen Verbandsmitglieder folgende Anteile 
zu tragen: 
a) Südbrandenburgischer Abfallzweckverband (SBAZV) 279.750 € 
b) Landkreis Oder-Spree 279.750 € 

  
Der o. g. Wirtschaftsplan liegt in der Zeit vom 01.03.2004 bis 12.03.2004 in der Geschäftsstelle 
des Kommunalen Wirtschaftsunternehmens Entsorgung, Karl-Marx-Str. 11/12, 15517 
Fürstenwalde und in der Geschäftsstelle des Südbrandenburgischen Abfallzweckverbandes 
(SBAZV) zur Einsichtnahme aus. 
 
Zossen, den 09.02.2004 
 
 
Pätzold      Hildebrandt 
Verbandsvorsteher     Vorsitzender der 
       Verbandsversammlung 
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Regionale Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming 

 
 
 

Einladung zur 1. öffentlichen Sitzung  
der Regionalversammlung Havelland-Fläming 

 
Bekanntmachung der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming 

vom 06.02.2004 
 
 
 
 

Die 1. öffentliche Sitzung der Regionalversammlung der Regionalen Planungsgemeinschaft 
Havelland-Fläming findet am Donnerstag, den 11.03.2004, um 16:00 Uhr in der Wredowschen 
Zeichenschule (Volkshochschule Brandenburg) Aula, Zimmer 202/203, Wredowplatz 1, 14776 
Brandenburg an der Havel statt. 
 
 
Tagesordnung: 
 
TOP 1:  Eröffnung (Begrüßung, Feststellung der Beschlussfähigkeit, Bestätigung der 

Tagesordnung) 
 

TOP 2: Bestätigung des Protokolls der 13. Regionalversammlung vom 13.11.2003 in 
Rathenow, Landkreis Havelland 

 
TOP 3:   Bericht des Vorsitzenden zur vorausgegangenen Sitzungsperiode; anschließend 

Aussprache 
 
TOP 4: Bestimmung Mitunterzeichner der Niederschrift sowie Protokollführer 
 
TOP 5: Jahresrechnung 2003 
 
TOP 6:   Wahlen für die 3. Sitzungsperiode 

6.1 Vorsitzender der Regionalversammlung und dessen Stellvertreter 
6.2 Mitglieder des Regionalvorstands und deren Stellvertreter 

    6.3  Ausschüsse und deren Mitglieder, zwei Vertreter der Regionalen 
Planungsgemeinschaft in der Regionalen Planungskonferenz und deren 
Stellvertreter 

 
TOP 7: Hauptsatzung der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-Fläming, 

Änderung 
 
TOP 8:  Teilplan „Windenergienutzung“ 

8.1 Abwägung der Bedenken und Anregungen aus dem zweiten 
Beteiligungsverfahren vom 08.05. bis 18.06.2003 
aus dem vereinfachten, dritten Beteiligungsverfahren vom 06.11. bis 
12.12.2003 Eignungsgebiete - Nr. 2 „Nauener Platte“, Nr. 4 „Karower 
Platte“, Nr. 6 „Westlicher Teltow“, Nr. 8 „Beelitzer Sander“, Nr. 10 
„Haseloff-Grabow“ Nr. 14 „Heidehof“, Nr. 15 „Niederer Fläming-Mitte“ - 
sowie aus dem vereinfachten vierten Beteiligungsverfahren vom 03.02. 
bis 03.03.2004 Eignungsgebiet Nr. 6 „Westlicher Teltow“ 
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8.2 Satzungsbeschluss zum Teilplan „Windenergienutzung“ gemäß § 2 Abs. 
8 Gesetz zur Regionalplanung und zur Braunkohlen- und 
Sanierungsplanung (RegBkPlG) 

8.3 Beschluss über den Antrag auf Genehmigung des Teilplanes 
„Windenergienutzung“ gemäß § 2 Abs. 8 RegBkPlG 

 
TOP 9: Sitzungstermine Regionalversammlung, Regionalvorstand, Ausschüsse 
 
TOP 10: Aufstellungsbeschluss für einen integrierten Regionalplan für die Region 

Havelland-Fläming 
 
TOP 11:  Verschiedenes 

11.1 laufende Projekte der Regionalen Planungsgemeinschaft Havelland-
Fläming 

11.2 Sonstiges 
 
Die Beschlussanträge mit den zugehörigen Beschlusssachen können in der Regionalen 
Planungsstelle, Oderstraße 65, 14513 Teltow eingesehen werden. Die Geschäftszeiten der 
Planungsstelle sind Montag bis Freitag 8:00 bis 12:00 Uhr und zusätzlich Dienstag 14:00 bis 
17:00 Uhr. 
 
 
 
Teltow, den 06.02.2004 
 
 
 
Lothar Koch 
Vorsitzender 
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